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§ 225b AktG Ausschluß von
Anfechtungsklagen

 AktG - Aktiengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.04.2025

§ 225b.

Die Anfechtung des Beschlusses, durch den die Hauptversammlung einer beteiligten Gesellschaft dem

Verschmelzungsvertrag zugestimmt hat, kann nicht darauf gestützt werden, daß das Umtauschverhältnis oder die

allfälligen baren Zuzahlungen nicht angemessen festgelegt sind oder daß die in den Verschmelzungsberichten (§ 220a),

den Prüfungsberichten (§ 220b) oder den Berichten der Aufsichtsräte (§ 220c) enthaltenen Erläuterungen des

Umtauschverhältnisses oder der baren Zuzahlungen den gesetzlichen Bestimmungen nicht entsprechen.

In Kraft seit 01.07.1996 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/225b
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/220a
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/220b
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/220c
file:///

	§ 225b AktG Ausschluß von Anfechtungsklagen
	AktG - Aktiengesetz


